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II- 312lJ der Beilagen zu den itenographischen Protokonen des l\'ati~naJrafes 
. XIII.' Gesetzs~bUnsspmC)de 

An t ra g 

und GenosS~l1~ 

betreffend ein BundC!~:ßeset~ T,üt dem Bc~sti.:nmunscl1c'!es 
Arbei tsvcrfasmmgDg(;Sctzesgd~ndert '.;!Ürden8 

Der lfationalrnt \-!Olle. bctcll1icßen: 

Bundesgesetz vom • 0 •• Q 0 .. ~ .• ,,1974 mi t dCl."lBcstirruutmLen des 
Arbei tsvcrfassuugsgesetzes geäpdei·t,·:erccn .. 

Der Nationalrat hat beschlossen: .-

Artikel I 

.-.-
Das Bundese;csetz vom 14. Dezember 1973 BGB1.lTr •. 33/1974 

.. betreff Emd die Arbeitsverfas-SU!lg(Arbcitsveri'assu!~gsgesetz 

ArbVG) \olird \olie folgt geänder·t: 

o . 
§ 1~O Abs~ 3 hat ~u lauten: 

. . . 

nt~l-DieArbeitnehmervertr~ter im AUfsichtsrat üben ihre 
-Funktion -ehrena~tlich aus; sie hoben Anspruch ~uf' 
Ersatz der angemessenen Barauslagen. Auf sie finden 

.' die BestImmungen der §§ 86 Abs.· 1 ,87, 90 Abs. 1 

zwelterSatz.und Abso 2 und 98 des Aktiengesetzes 
1965~BGBl.nr. 98/1965,. kcin~An\'lCndung~ § 95 Abs.2 
o ..... s"·,..r C!a ....... P.'p+.:·~""""",~",+" ... nt:.t:: 4'"~ ...... ..:t<"\+ ...... o.f.;.. ~'n'''' 1'·"r>(),~2"'ho 
'WJ... trJt;.; )...J L.l4.J .z .. ~ ... ~..l-·I;J"JU\..J~"-')·'Ct,~, I;JV..J .;....J..A.'Jv.~.u ~.J-V \.J."_':'" ......... '-0""""' ..... 

An",;cnd1..mg, daß auch z ... ·rei Ai'beitnerunervertreter in 
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Aufsichtsrat jederzeit vom Vorstand einen Bericht über 
die Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich 
ihrer Beziehungen zu Konzernunternehmen verlangen könneno 
Ein Beschluß des Aufsichtsrates liber die Bestellung und 
Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes bedarr~ abge= 
sehen von den allgemeinen Beschlußerfordernissen des· 
Aktiengesetzes ~ zu seiner 'ltlirksamkei t der Zustimmung von 
zumindest der Hälfte der nachdem Aktiengesetz1965 oder 
der Satzung bestelltenl'1itgliedero Das gleiche gilt für 
dievlahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines ersten· 
Stellvertreters 0 Im übrigen haben die Arbeithehmerver= 
treter· im Aufsichtsrat gleiche Rechte und Pflichten 'tode 

nach dem Aktiengesetz 1965 oder der Satzung bestellte 
AUfsichtsratsmitgliedexo Ihre Mitgliedschaft endet mit 
der Nitgliedschaft ZUlil Betriebsrat oder mit der Abberufu.ng 
durch die entsendende Stelleo Die AJ'.'beitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat sind vom Zentralbetriebsrat abzuberufen 
und neu zu entsenden\)'l,"lsnn si~h die' Zahl der von der. 
Hauptversammlung gewählten Aufsiehtsra tsmi tgliederäridert '" Eij 

Artikel 11 

Wirksamkeitsbegi:a.n und Vollziehung 

Dieses Bundesges~tz tritt am . 
0000000000000.0000 in Krafte 

Mit derVollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister ffrr soziale Verwaltung betrauto 

In formeller Hinsicht wird beantrag.t \l den Antrag unter 
Verzicht auf die 10 Lesung dem Sozialausschuß zuzuweisen0 
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ERLKul'ERlTNGEN 

Das Arbeitsverfassungsgesetz BGEL. NI',. 22/1974 
sieht im § 110 Abs", 3 vor, daß für die Bestellung und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesell
schaft und .für die Vlahl des Aufsichtsra.tsvorsitzenden 
und seines 10 Stellvertreters neben den allgemeinen 
Beschlußerfordernissen (nämlich eine entsprechende 
Mehrheit) als zusätzliches Beschlußerfordernis die Zu
stimmung der l1ehrheit der Vertreter der Kapitaleigner 
im Aufsichtsrat erforderlich sein soll~ Die Stimmen der 
Arbeitnehmervertreter können daher bei Stimmengleichheit 
der Vertreter der Kapitaleigner im Aufsichtsrat nicht den 
Ausscblagzu Gunsten einer von mehreren zur \-lahl stehenden 
Per.sonen geben., Es ketm,l daher in Aufsichtsräten mit einer 
geraden Zahl von Kapitaleignervertretern zu einer npa~t- . 
Stellung lt kommen~ die eine Bestellung oder Abberufung bzw .. 
Wahl grundsätzli~h verbindern könnte, wenn sich keine 
Mehrheit von Kapitaleignervertretern rü.;r:einen von mehreren 
Kandidaten findeto 

Diese Schwierigkeiten sucht die gegenständliche 
Novelle zu lösenQFür·die Bestell~g und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern sowie o..ie Wahl des Autsichtsratsvor
sitzenden und seines 1,. Stellvertreters soll künftig die 
e~forderliche Mehrh~it im Aufsichtsrat -unter Einschluß 
der Stimmen der Arbeitnehmervertreter·"", genügen, wenn zu
mindest die Hälfte der Anteilseignervertreter im Aut.sichts- .• 
rat für den Kandidaten gestimmt hat~Eine npatt .... Stellung" ... ~~ •.. 
inder 'Irleise ~ daß jede Hälfte der Anteilseignervertre.ter 
für einen· anderen Kandidaten stimmen und damitiibe:rbaupt 
keine Bestellung· oder Abberuf'qIlg bZ~1 f> . \-lahl erfolgen kann, 
obgleich einer der beiden Kandidaten unter Berücksichtigung 
der Stimmen. der ArbeitnehmervertreterimAufsichtsrat .die 
Mehrheit erreicht 9 soll dadurch vermieden werden .. 
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